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1. Geltungsbereich

Unsere Einkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich. Die Bedingungen des Lieferanten 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Einkaufsbedingun-
gen abweichender Bedingungen des Lieferan-
ten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos 
annehmen. 
Alle Vereinbarungen zwischen uns und dem 
Lieferanten, die im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag getroffen werden, sind schriftlich 
niederzulegen. 

2. Bestellung - Unterlagen

Die Grundlage für den Auftrag ist unser Be-
stellschreiben. Jeder Auftrag ist innerhalb von 
8 Tagen unter Verwendung unseres Vordru-
ckes zu bestätigen. Mündliche Vereinbarungen 
sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. 
Für Ausarbeitung von Angeboten, Zeichnun-
gen, Planungen und dergleichen wird keinerlei 
Vergütung gewährt. Unsere Muster und Zeich-
nungen bleiben unser Eigentum und sind nach 
Erledigung unserer Anfragen und Aufträge un-
aufgefordert an uns zurück zu senden. Nach 
unseren Angaben, Zeichnungen und Modellen 
angefertigte Fabrikate dürfen ohne unser Ein-
verständnis nicht an Dritte geliefert werden; 
ebenso dürfen die hierfür beschafften Fabrika-
tionseinrichtungen Dritten nicht überlassen 
werden. 

3. Preise

Die Preise sind Festpreise. Alle Änderungen 
der preisbeeinflussenden Faktoren, die nach
Vertragsabschluss auftreten, werden nicht be-
rücksichtigt. Darüber hinaus ist jede Nachfor-
derung infolge Materialmehrverbrauchs oder 
mehr verfahrener Arbeitsstunden ausgeschlos-
sen.
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle. 
Werden Käufe ausnahmsweise ab Station des 
Verkäufers abgeschlossen, so trägt der Ver-
käufer alle bis zur Aufgabestation entstehen-
den Spesen und Rollgelder, so daß nur die 
wirklichen Bahnfrachten von uns zu tragen 
sind. Verpackung wird nur bezahlt, wenn eine 
Vergütung hierfür ausdrücklich vereinbart 
wurde. In diesem Fall behalten wir uns vor, 
die Verpackung frachtfrei zurückzusenden, 
wofür uns dann zwei Drittel des berechneten 
Wertes gutzuschreiben sind.

4. Lieferzeit

Die Unmöglichkeit pünktlicher Lieferung ist 
uns rechtzeitig mit Angabe des verbindlichen 
Liefertermins anzuzeigen. Die Haftung für Ver-
zug bleibt hiervon unberührt. 

5. Versand

a) Der gesamte mit unserer Bestellung im 
Zusammenhang stehende Schriftwechsel 
einschl. Frachtpapiere muß unser Bestell-
zeichen aufweisen.

b) Für Folgen unrichtiger Frachtbrief-
Deklaration haftet der Lieferer.

c) Die Versandanzeige ist uns sofort bei Ab-
gang jeder einzelnen Sendung einzu-
reichen.

d) Fehlt in den Versandpapieren unsere voll-
ständige Bestellnummer, so trägt der Lie-
ferer alle dadurch entstehenden Kosten wie 
Wagenstandgeld, Unterstellgebühr und 
dergl.

e) Der Verkäufer trägt die Gefahr des Trans-
ports.

6. Rechnung und Zahlung

Die Rechnung ist mit Angabe unserer Bestellzei-
chen zu versehen und sofort nach erfolgter Lie-
ferung 2fach gesondert einzureichen, also nicht 
der Sendung beizufügen.
Die Begleichung der Rechnung erfolgt innerhalb 
von 20 Tagen mit 3 Prozent Skonto, innerhalb 
von 30 Tagen mit 2 Prozent Skonto oder inner-
halb von 90 Tagen netto bar. Für die Abrech-
nung erkennen wir nur die Mengen bzw. Ge-
wichte an, die von uns bei Eingang der Lieferung 
festgestellt wurden.

7. Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und 
sonstiger Vorschriften

Der Lieferer haftet dafür, daß alle Bestellgegen-
stände den nachstehenden Vorschriften, soweit 
sie in Betracht kommen, entsprechen:

a) den gesetzlichen und behördlichen Vorschrif-
ten,

b) den VDE-Vorschriften und den Vorschriften 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

c) den etwa von anderen zuständigen Stellen, 
z. B. den Berufsgenossenschaften, erlasse-
nen Bestimmungen.

Die Bestellgegenstände sind insbesondere mit 
allen Schutzvorrichtungen zu versehen, die für 
sie jeweils zur Unfallverhütung vorgeschrieben 
sind.
Für sicherheitsrelevante Bauteile, Maschinen 
und einzubauende Maschinen gehören zum Lie-
ferumfang – soweit anwendbar:

� Hersteller-Erklärung im Sinne der EG-
Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, Anhang II 
B für einzubauende Maschinen

� EG-Konformitäts-Erklärung

� Hersteller-Erklärung im Sinne der EG-
Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, Anhang II 
C für Sicherheitsbauteile

Hierfür erfolgt keine besondere Vergütung.

Für alle Mängel sowie für alle Schäden, die uns 
durch Nichtbeachtung dieser Bedingungen ent-
stehen, haftet der Lieferer, und zwar gemäß 
Ziffer 8.
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8. Haftung für Mängel 

Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns 
ungekürzt zu. In jedem Fall sind wir berech-
tigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Män-
gelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sa-
che zu verlangen. Das Recht auf Schadenser-
satz, insbesondere auf Schadensersatz statt 
der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten 
die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, 
wenn dies zur Vermeidung weiterer Schäden 
erforderlich ist. Zuvor haben wir den Lieferan-
ten von der Selbstvornahme zu benachrichti-
gen. 

Die Verjährungsfrist beträgt 2 Jahre gerechnet 
ab Gefahrenübergang. 

9. Schutzrechte

Sollten gegen uns oder Dritte im Zusammen-
hang mit der Herstellung, Aufstellung oder 
Benutzung der Lieferungen wegen Verletzung 
von Schutzrechten des gewerblichen Rechts-
schutzes Ansprüche erhoben werden, so ist 
der Lieferer verpflichtet, uns bzw. den Dritten 
hiervon freizustellen und allen hieraus entste-
henden Schäden einschl. gerichtlicher und au-
ßergerichtlicher Kosten zu ersetzen.

Der Lieferer kann uns oder den Dritten nur 
dann ein Mitverschulden wegen Verletzung 
von Schutzrechten entgegenhalten, wenn er 
uns oder den Dritten Vorsatz nachweist.

10. Vertragsübertragung  
Forderungsabtretung

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung darf der mit uns geschlossene Liefe-
rungsvertrag sowie der Gegenanspruch des 
Lieferers aus dem Vertrag weder ganz noch 
teilweise an Dritte übertragen werden.

11. Abnahmehindernisse

Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, unvorher-
gesehene und unvermeidbare Fertigungsum-
stellungen und andere Umstände, welche eine 
Verringerung unseres Bedarfs zur Folge ha-
ben, befreien uns, ebenso wie Fälle höherer 
Gewalt, von der Verpflichtung zur Abnahme.

12. Ausführung von Arbeiten

Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbei-
ten im Werksgelände ausführen, haben die 
Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung 
zu beachten; die für das Betreten und Verlas-
sen der Fabrikanlagen bestehenden Vorschrif-
ten sind einzuhalten. Die Haftung für Unfälle, 
die diesen Personen auf dem Werksgelände 
zustoßen, ist ausgeschlossen, sofern nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewie-
sen wird.

13. Beistellungen

Von uns beigestellte Stoffe und Teile bleiben un-
ser Eigentum. Sie dürfen nur bestimmungsge-
mäß verwendet werden. Die Verarbeitung von 
Stoffen und der Zusammenbau von Teilen er-
folgt für uns. Es besteht Einvernehmen, daß wir 
Miteigentümer an der unter Verwendung unse-
rer Stoffe und Teile hergestellten Erzeugnisse im 
Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert 
des Gesamterzeugnisses sind, das insoweit vom 
Lieferanten für uns verwahrt wird.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

a) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leis-
tungen des Lieferers ist der Bestimmungsort.

b) Bei allen aus der Bestellung mittelbar oder 
unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten 
ist alleiniger Gerichtsstand Amtsgericht 
Eschweiler bzw. Landgericht Aachen.


